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Ist 2023 Soll 2024 2025 in TEuro 2026 

704,1 3.500,0 3.000,0 SOLL neu 3.000,0 

  + 2.140,0 +/- + 3.000,0 

  860,0 Reg. Entw. 0,0 

Zweckbestimmung [ggf. A)alt, B)neu] inkl. Haushaltsvermerke/Erläuterungen 

Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrandbekämpfung 

Erläuterungen: 

2025 gegenüber 2024 2.640,0 T€ weniger 

Strategische Waldbrandschutzkonzeption des Freistaates Sachsen; Spezialfahrzeuge 
für den Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen bei Großschadensereignissen und 
Katastrophen auf Basis der Fortschreibung der Strategischen Waldbrand-
schutzkonzeption des Freistaates Sachsen. 

Die Soll-VE 2024 in Höhe von 10.000,0 T€ wird in Höhe von 4.145,1 T€ (fällig 2025) 
und in Höhe von 5.000,0 T€ (fällig 2026) nicht in Anspruch genommen. 

  Gesamt  Davon noch abzudecken:   

      2025 T€ 2026 T€ 2027 T€ 2028 T€ 
2029 ff. 

T€ 

Ist VE bis 2023         

Soll VE 2024 10.000,0  5.000,0 5.000,0    

Soll VE 2025         

Soll VE 2026               

Verpfl. aus VE    5.000,0 5.000,0    



 

 

 

Deckungsvorschlag und Begründung der Änderung 

Deckung zu Lasten des Gesamthaushaltes. 

Die einbringende Fraktion hält eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für notwendig. 
Die zunehmende Gefahr von Waldbränden infolge des Klimawandels stellt eine 
ernsthafte Bedrohung für Mensch, Natur und Infrastruktur dar – auch in Sachsen. Eine 
verantwortungsvolle Haushaltspolitik muss dieser Realität Rechnung tragen. Es ist 
daher zwingend notwendig, im Landeshaushalt ausreichende Mittel für den Erwerb 
von Spezialfahrzeugen zur Waldbrandbekämpfung bereitzustellen. 

 


